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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.09.1987 

Geschäftszahl 

85/14/0038 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 84/14/0109 E 25. November 1986 RS 3 

Stammrechtssatz 

Vernichtete Grundaufzeichnungen sind immer und zu jedem Fall geeignet, die sachliche Richtigkeit der Bücher 
in Zweifel zu ziehen, und verpflichten die Abgabenbehörde zur Schätzung der Grundlagen für die 
Abgabenerhebung. 


